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(54) Zeichengerät

(57) An einer Grundplatte (12), die eine Auflageflä-
che (14) für ein Blatt (16) Zeichenmaterial aufweist, ist
mindestens eine Anlagekante (24, 26; 38) für das Blatt
(16) und eine Schablonenführung (34; 38; 52) ausgebil-
det. Eine Schablone (42), die einen kreisförmigen äu-
ßeren Rand (44) aufweist, läßt sich auf das auf der Auf-
lagefläche (14) liegende Blatt (16) auflegen und ist dann
von der Schablonenführung (34; 38; 52) derart geführt,
daß die Schablone (42) um ihren Mittelpunkt (46) dreh-
bar ist. Um sicherzustellen, daß das Blatt (16) beim
Zeichnen nicht verrutscht oder herausfällt, ist die Aufla-
gefläche (14) durch mindestens einen Schlitz (18) be-
grenzt, in den mindestens ein Eckbereich (20) des Blat-
tes (16) einsteckbar und dadurch fixierbar ist.
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